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mit Ihrer E-Mail vom 3. Juni 2019 wenden Sie sich über das Internetportal 

www.fragdenstaat.de an das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und stellen in Form 

eines IFG-Antrages folgende Frage: 

 

" glaubt das Bundesministerium für Finanzen beziehungsweise die aktuelle Bundesregierung 

daran, jemals die kompletten Staatsschulden begleichen zu können? Wenn ja, sehen die 

Verantwortlichen das Ziel, dies in diesem Jahrhundert zu schaffen?". 

 

Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen 

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen (§ 2 Nummer 1 IFG). Das IFG begründet 

keinen Anspruch auf Erteilung sonstiger Auskünfte, etwa auf Beantwortung von Sach- oder 

Fachfragen oder Fragen, welche auf eine Bewertung der vorhandenen amtlichen Information 

abzielen. 

 



 

 

Seite 2 Mit Ihrer Anfrage bitten Sie um Erteilung einer Auskunft zu Sachfragen. Sie begehren damit 

keinen Zugang zu Aufzeichnungen im Sinne von "amtliche Informationen" gemäß § 2 Num-

mer 1 IFG. Damit fällt Ihr Begehren nicht unter die Regelungen des IFG. 

 

Ich gehe vielmehr davon aus, dass es sich bei Ihrem Anliegen um ein Auskunftsersuchen im 

Sinne einer - kostenfreien - Bürgeranfrage handelt und habe Ihr Anliegen an das für diese 

Anfragen zuständige Bürgerreferat des BMF weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass aufgrund 

der Nichtanwendung des IFG auf Ihr Auskunftsersuchen auch nicht die vierwöchige Bearbei-

tungsfrist nach § 7 Absatz 5 IFG gilt. 

 

Gern können Sie künftig das für Bürgeranfragen vorgesehene Kontaktformular auf der 

Internetseite des BMF nutzen. Sie finden es unter folgendem Link:  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Kontakt/Kontaktformular/kontaktf

ormular.html. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

████
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